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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 
(Fassung Mai 2021) 
 
 
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kommunalkredit Austria AG Fas-
sung 2021 mit jenen der zuletzt mit Ihnen vereinbarten Fassung. Die folgenden Klauseln sind geändert; alle übrigen Klauseln sind 
in beiden Fassungen gleich. 
 
 

AGB 2019 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE   
   UND KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 
 

(in der Folge kurz „Kreditinstitut“ genannt) 
 
A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen  
     Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-
den „AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und allen in- und ausländischen Geschäfts-
stellen des Kreditinstituts. Die Geschäftsverbindung umfasst 
alle einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden 
und dem Kreditinstitut und damit auch alle Rahmenverträge 
für Zahlungsdienste (z. B. Girokontovertrag oder Kreditkarten-
vertrag). Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden 
getroffenen Vereinbarungen- oder in Sonderbedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen 

und der Rahmenverträge für Zahlungsdienste 
 
 
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kre-
ditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffe-
nen Bestimmungen angeboten. Die Zustimmung des Kunden 
gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden 
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden in der Mit-
teilung hinweisen. Außerdem wird das Kreditinstitut eine Ge-
genüberstellung über die von der Änderung der AGB 

AGB 2021 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE  
   UND KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 
 

(in der Folge kurz „Kreditinstitut“ genannt) 
 
A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen  
     Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-
den „AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und allen in- und ausländischen Geschäfts-
stellen des Kreditinstituts. Die Geschäftsverbindung umfasst 
alle einzelnen Geschäftsbeziehungen jede einzelne Geschäfts-
beziehung (unabhängig davon, ob diese gleichartiger oder un-
terschiedlicher Natur ist) zwischen dem Kunden und dem Kre-
ditinstitut und damit auch alle(i) alle Verträge über wieder-
holte oder andauernde Leistungen mit bestimmter oder unbe-
stimmter Laufzeit, wie insbesondere Rahmenverträge für Zah-
lungsdienste (z. B. Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag) 
und Wertpapierdienstleistungen, Depotverträge, Kreditver-
träge und Forderungskaufverträge, (im Folgenden „Dauerver-
träge“), als auch (ii) Verträge, die der Kunde auch nur gelegent-
lich mit dem Kreditinstitut über einzelne Geschäfte abschließt, 
wie insbesondere Geschäfte in Devisen und Valuten, einzelne 
Zahlungs- oder Wertpapierdienstleistungen, die in keinem 
Dauervertrag vereinbart wurden (im Folgenden „Einzelver-
träge“). 
Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffe-
nen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen.  
 
2. Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen 

Geschäftsbedingungen und der Rahmenverträge für  
Zahlungsdienste 

 
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB oder eines Dauervertrages, für 
den diese AGB gelten, werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestim-
mungen angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als er-
teilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden ein-
langt. Darauf wird das Das Kreditinstitut wird den Kunden in 
der Mitteilung hinweisen dem Angebot darauf aufmerksam 
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betroffenen Bestimmungen auf seiner Internetseite veröffent-
lichen und die Gegenüberstellung dem Kunden auf sein Ver-
langen zur Verfügung stellen. Darauf wird das Kreditinstitut in 
der Mitteilung hinweisen. Gegenüber einem Unternehmer ist 
es ausreichend, das Anbot über die Änderung auf eine mit dem 
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
 
 
(2) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB 
hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmen-
verträge für Zahlungsdienste (insbesondere den Girokontover-
trag) vor Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kün-
digen. 
 
 
 
(3) Die Abs. (1) und (2) gelten auch für Änderungen der Rah-
menverträge für Zahlungsdienste (insbesondere des Girokon-
tovertrags). Die Änderung der in solchen Rahmenverträgen 
vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts und Entgelte des 
Kunden ist gesondert in den Z 43 (für das Geschäft mit Unter-
nehmern) und 45 (für das Geschäft mit Verbrauchern) gere-
gelt, soweit diese mit dem Kunden nicht individuell vereinbart 
werden. 
 
 
 
C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
 
Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben Eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines speziel-
len Beschlusses des Abhandlungsgerichts oder eines Einant-
wortungsbeschlusses oder eines europäischen Nachlasszeug-
nisses zulassen. Verfügungen eines einzelverfügungsberech-
tigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-
depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 
 
D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1. Informationspflichten 
 
Z 7. (2) Gegenüber Unternehmen und nicht natürlichen Perso-
nen bestehen die in §§ 32 bis 54 Zahlungsdienstegesetz vorge-
sehenen Informationspflichten (für Zahlungsdienste und 
Transparenz der Vertragsbedingungen) nicht. 
 
 
E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen a)  
    Name oder Anschrift 
 
 
5. Erhebung von Einwendungen 
 
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich 
nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z. B. Bestätigungen 
von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen 
über deren Ausführung und Abschlussbestätigungen; Auszüge, 
Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im Kredit- 
und Fremdwährungsgeschäft; Depotauszüge bzw.-aufstellun-
gen), auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen 
und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. Gehen 
dem Kreditinstitut gegen diese Erklärungen innerhalb von zwei 
Monaten keine schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die 
Erklärungen des Kreditinstituts als genehmigt. Der Kunde kann 

machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustim-
mung gilt. Außerdem wird das Kreditinstitut bei Änderungen 
dieser AGB eine Gegenüberstellung über die von der Änderung 
der AGB betroffenen Bestimmungen auf seiner Internetseite 
veröffentlichen und die Gegenüberstellung dem Kunden auf 
sein Verlangen zur Verfügung stellen. Darauf wird das Kredit-
institut in der Mitteilung hinweisen. Gegenüber einem Unter-
nehmer ist es ausreichend, das Anbot Angebot über die Ände-
rung auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum 
Abruf bereit zu halten. 
 
(2) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB  
oder eines Rahmenvertrages für Zahlungsdienste hat der 
Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine von der Änderung 
betroffenen Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbeson-
dere den Girokontovertrag) vor Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Das Kreditinstitut wird den Kun-
den in dem Änderungsangebot darauf aufmerksam machen. 
 
(3) Die Abs. (1) und (2) gelten auchnicht für Änderungen derin 
Dauerverträgen (einschließlich Rahmenverträge für Zahlungs-
dienste)(insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten 
Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) 
und Entgelten des Kunden (einschließlich Sollzinsen). Die Än-
derung der in solchen Rahmenverträgen vereinbarten Leistun-
gen des Kreditinstituts und Entgelte des Kunden ist gesondert 
in den Z 43 (für das Geschäft mit Unternehmern) und 45 (für 
das Geschäft mit Verbrauchern) geregelt, soweit diese mit 
dem Kunden nicht individuell vereinbart werden. 
 
C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
 
Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben Eines 
eines Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines 
speziellen Beschlusses des Abhandlungsgerichts oder eines 
Einantwortungsbeschlusses oder eines europäischen Nach-
lasszeugnisses zulassen. Verfügungen eines einzelverfügungs-
berechtigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschafts-
konto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 
 
D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1. Informationspflichten 
 
Z 7. (2) Gegenüber UnternehmenUnternehmern und nicht na-
türlichen Personen bestehen die in §§ 32 bis 54 Zahlungs-
dienstegesetz vorgesehenen Informationspflichten (für Zah-
lungsdienste und Transparenz der Vertragsbedingungen) 
nicht. 
 
E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen  
 
a) Name oder Anschrift 
 
5. Erhebung von Einwendungen 
 
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die 
sich nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z. B. Bestätigun-
gen von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzei-
gen über deren Ausführung und Abschlussbestätigungen; Aus-
züge, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im 
Kredit- und Fremdwährungsgeschäft; Depotauszüge bzw.-auf-
stellungen), auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu über-
prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens in-
nerhalb von zwei Monaten, zu erheben. Gehen dem Kreditin-
stitut gegen diese Erklärungen innerhalb von zwei Monaten 
keine schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die 
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auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Kontoabschlusses 
verlangen, muss dann aber nachweisen, dass sein Konto zu Un-
recht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht er-
teilt wurde. Das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei Be-
ginn der Frist auf die Folgen des Unterbleibens einer zeitge-
rechten Einwendung hinweisen.  
 
 
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung 
seines Girokontos kann der Kunde jedenfalls dann eine Berich-
tigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditin-
stitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten  
oder fehlerhaft durchgeführten Zahlungsvorganges, jedoch 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hiervon 
unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, kann diese Be-
richtigung durch den Kunden bis spätestens drei Monate nach 
dem Tag der Belastung erfolgen. Die Befristungen gelten nicht, 
wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39 (9) dieser Be-
dingungen vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden 
Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht 
hat. Durch diese Bestimmung werden andere Ansprüche des 
Kunden auf Berichtigung nicht ausgeschlossen. 
 
G. Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsver-

bindung mit Unternehmern 
 
Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, 
können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Ge-
schäftsverbindung oder einzelne Teile davon (auch Kreditver-
träge und Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie insbeson-
dere Girokontoverträge) jederzeit unter Einhaltung einer an-
gemessenen Frist kündigen. Im Voraus bezahlte Entgelte wer-
den nicht rückerstattet. 
 
 
 
 
3. Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Z 24. (2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

 eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
gensverhältnisse des Kunden oder eines Mitver-
pflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut ge-
fährdet ist, 

 der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö-
gensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) 
oder sonstige wesentliche Umstände macht und das 
Kreditinstitut bei Kenntnis der wahren Vermögens-
verhältnisse bzw. Umstände den Vertrag nicht ab-
geschlossen hätte, 

 der Kunde die Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt oder 
nicht erfüllen kann und dadurch ein beträchtlich er-
höhtes Risiko besteht, dass der Zahler seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Ein 
solches beträchtlich erhöhtes Risiko liegt insbeson-
dere bei unmittelbar drohender oder bereits einge-
tretener Zahlungsunfähigkeit vor; oder 

 der Kunde Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Kreditinstitut gröblich verletzt. Bei Krediten an Ver-
braucher begründet ein Zahlungsverzug nur dann 
einen wichtigen Grund, wenn das Kreditinstitut 
seine Leistung erbracht hat, zumindest eine rück-
ständige Leistung des Verbrauchers seit mindestens 

Erklärungen des Kreditinstituts als genehmigt. Der Kunde kann 
auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Kontoabschlusses 
verlangen, muss dann aber nachweisen, dass sein Konto zu Un-
recht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht er-
teilt wurde. Das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei Be-
ginn der Frist auf die Folgen des Unterbleibens einer zeitge-
rechten Einwendung hinweisen. 
 
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung 
seines Girokontos kann der Kunde jedenfalls dann eine Berich-
tigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditin-
stitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten  
oder fehlerhaft durchgeführten Zahlungsvorganges, jedoch 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung hiervon 
unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, kann diese Be-
richtigung durch den Kunden bis spätestens drei Monate nach 
dem Tag der Belastung erfolgen. Die Befristungen gelten nicht, 
wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39 Abs. (9) dieser 
Bedingungen vorgesehenen Informationen zu dem betreffen-
den Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich ge-
macht hat. Durch diese Bestimmung werden andere Ansprü-
che des Kunden auf Berichtigung nicht ausgeschlossen. 
 
G. Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsver- 
     bindung mit Unternehmern 
 
Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, 
können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Ge-
schäftsverbindung oder einzelne Teile davon Unbefristete 
Dauerschuldverhältnisse (auch Kreditverträge und Rahmen-
verträge für Zahlungsdienste wie insbesondere Girokontover-
träge) können das Kreditinstitut und der Kunde jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen, wobei bei Un-
ternehmerkreditverträgen eine Frist von längstens einem Mo-
nat einzuhalten ist. Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht 
rückerstattet 
 
3. Kündigung aus wichtigem Grund  
 
Z 24. (2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündi-
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

 eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
gensverhältnisse des Kunden oder eines Mitver-
pflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut ge-
fährdet ist, 

 der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige An-
gaben über seine wesentliche Teile seiner Vermö-
gensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) 
oder sonstige wesentliche Umstände macht und das 
Kreditinstitut bei Kenntnis der wahren Vermögens-
verhältnisse bzw. Umstände den Vertrag nicht ab-
geschlossen hätte, 

 der Kunde die Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt oder 
nicht erfüllen kann und dadurch ein beträchtlich er-
höhtes Risiko besteht, dass der Zahler seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Ein 
solches beträchtlich erhöhtes Risiko liegt insbeson-
dere bei unmittelbar drohender oder bereits einge-
tretener Zahlungsunfähigkeit vor; oder 

 der Kunde Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Kreditinstitut gröblich verletzt. (daher insbeson-
dere, wenn ein wiederholter Verzug in aufeinander-
folgenden Abrechnungsperioden, ein Verzug trotz 
mehrmaliger Mahnung oder ein Verzug von 
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sechs Wochen fällig ist und das Kreditinstitut den 
Verbraucher unter Androhung des Terminverlusts 
und unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
erfolglos gemahnt hat. 

 
 
 
 
 
 
H. Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 26. (2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des (1) lie-
gen insbesondere dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss 

 
 

 Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der 
Vermögenslage des Kreditnehmers oder eine Ent-
wertung bedungener Sicherheiten in einem sol-
chen Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des 
Kredits oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei 
der Verwertung der Sicherheiten gefährdet sind, o-
der 

 beim Kreditinstitut der objektiv begründete Ver-
dacht ergibt, dass der Kreditbetrag durch den Kre-
ditnehmer auf eine vertrags- oder gesetzeswidrige 
Art verwendet wird. 

 
III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND  
      DEPOTS 
 
E. Besondere Kontoarten 
 
4. Fremdwährungskonto 
 
Z 37. (3) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens o-
der zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in 
dem Umfang und solange ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in 
der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die 
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 
oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur ein-
geschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese 
Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditinstitut 
auch nicht zur einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb 
des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch 
nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflich-
tet. Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer 
Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dage-
gen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut vollständig im 
eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und des 
Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in der selben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorste-
henden Regelungen unberührt.  
 
IV. GIROVERKEHR 
 
A. Überweisungsaufträge 
 
Z 39. (8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines 
Überweisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der 
mit dem Kunden vereinbarten Form so rasch wie möglich, je-
denfalls- aber innerhalb der in Z 39a (3) genannten Fristen,  
über die Ablehnung und darüber informieren, wie der Über-
weisungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durchfüh-
rung künftig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für die 
Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß 
gegen österreichische oder gemeinschaftsrechtliche Rechts-
vorschriften bzw. eine gerichtliche oder 

längerer Dauer vorliegt). Bei Krediten an Verbrau-
cher begründet ein Zahlungsverzug nur dann einen 
wichtigen Grund, wenn das Kreditinstitut seine Leis-
tung erbracht hat, zumindest eine rückständige 
Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs 
Wochen fällig ist und das Kreditinstitut den Ver-
braucher unter Androhung des Terminverlusts und 
unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen er-
folglos gemahnt hat. 

 
H. Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 26. (2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Abs. (1) 
liegen insbesondere dann vor, wenn sich nach Vertragsab-
schluss 

 Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der 
Vermögenslage des Kreditnehmers oder eine Ent-
wertung bedungener Sicherheiten in einem sol-
chen Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des 
Kredits oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei 
der Verwertung der Sicherheiten gefährdet sind, o-
der 

 beim Kreditinstitut der objektiv begründete Ver-
dacht ergibt, dass der Kreditbetrag durch den Kre-
ditnehmer auf eine vertrags- oder gesetzeswidrige 
Art verwendet wird. 

 
 
III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND  
      DEPOTS 
 
E. Besondere Kontoarten 
 
4. Fremdwährungskonto 
 
Z 37. (3) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens o-
der zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in 
dem Umfang und solange ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in 
der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die 
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 
oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur ein-
geschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese 
Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditinstitut 
auch nicht zur einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb 
des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch 
nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflich-
tet. Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer 
Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dage-
gen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut vollständig im 
eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und des 
Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in der selben 
derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von 
den vorstehenden Regelungen unberührt.  
 
IV. GIROVERKEHR 
 
A. Überweisungsaufträge 
 
Z 39. (8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines 
Überweisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der 
mit dem Kunden vereinbarten Form so rasch wie möglich, je-
denfalls- aber innerhalb der in Z 39a Abs. (3) genannten Fris-
ten, über die Ablehnung und darüber informieren, wie der 
Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durch-
führung künftig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für 
die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht einen Ver-
stoß gegen österreichische oder gemeinschaftsrechtliche 
Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder 
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verwaltungsbehördliche Anordnung darstellen würde. Über-
weisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigterweise ab-
lehnt, lösen die in Z 39a 
 
dieser- Bedingungen vereinbarten Ausführungsfristen nicht 
aus. 
 
Ausführungsfristen 
 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäfts-
tag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, 
als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kre-
ditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Ein-
gangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Pa-
pierform oder – bei entsprechen- der Vereinbarung mit dem 
Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger mittei-
len. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut 
geöffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgän-
gen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 
 
 
(3) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR, die nicht in Euro, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates 
lauten, beträgt die in Abs. 3 angesprochene Ausführungsfrist 
vier Geschäftstage. 
 
B. Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gut- zubringen. 
Auch nach Auflösung des Girokontovertrages- ist das Kreditin-
stitut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzuneh-
men, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto be-
stehen. Den Auftrag, einem Kunden -einen Geldbetrag zur Ver-
fügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des 
Betrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, 
wenn sich aus dem Auf- trag nichts anderes ergibt. 
 
 
C. Gutschrift Eingang vorbehalten 
 
Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es im Auftrag 
des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des In-
kassos von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 
Lastschriften etc.) oder die auf das Konto des Kunden überwie-
sen werden sollen, dem Konto des Kundengut, bevor der ein-
zuziehende oder überwiesene Betrag beim Kreditinstitut ein-
gelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsäch-
lichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kredit-
institut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag 
beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 
 
D. Belastungsbuchungen 
 
Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchun-
gen erst dann als Mitteilung über die Durchführung- zu verste-
hen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei 
Geschäftstagen (siehe Z 39a (1)) dieser Bedingungen) rückgän-
gig gemacht wird. 
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weisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigterweise ab-
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B. Ausführungsfristen 
 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
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als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kre-
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des Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Ein-
gangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Pa-
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tenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das 
Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unter-
hält. 
 
(3) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR, die nicht in Euro, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates 
lauten, beträgt die in Abs. (3) angesprochene Ausführungsfrist 
vier Geschäftstage. 
 
B.C. Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gut- zubringen 
gutzubringen. Auch nach Auflösung des Girokontovertrages ist 
das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden ent-
gegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus 
dem Konto bestehen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geld-
betrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Zahlungsempfän-
gers ausführen, wenn sich aus dem Auf- trag nichts anderes 
ergibt. 
 
C.D. Gutschrift Eingang vorbehalten 
 
Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es im Auftrag 
des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des In-
kassos von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 
Lastschriften etc.) oder die auf das Konto des Kunden überwie-
sen werden sollen, dem Konto des Kundengut Kunden gut, be-
vor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim Kredit-
institut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt 
des tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags 
beim Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuzie-
hende Betrag beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 
 
D.E. Belastungsbuchungen 
 
Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchun-
gen erst dann als Mitteilung über die Durchführung zu verste-
hen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei 
Geschäftstagen (siehe Z 39a Abs. (1)) dieser Bedingungen) 
rückgängig gemacht wird. 
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E. Einzugsermächtigungen und Lastschriftaufträge 
 
V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND  

AUFWANDERSATZ 
 
A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber  
     Unternehmern 
 
Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unterneh-
mern Entgelte für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder 
der Kunde zu leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen 
auf Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc.), 
unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Um-
stände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapital-
markt, Veränderungen der Refinanierungskosten, Verände-
rungen des Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen ändern. 
Gleiches gilt für Änderungen anderer Leistungen des Kreditin-
stituts, die aufgrund der Änderung gesetzlicher Anforderun-
gen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwick-
lung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung we-
sentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leistung er-
folgen.  
 
(2) Über Abs. 1 hinausgehende Änderungen von Leistungen 
des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einfüh-
rung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Ent-
gelte für schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden 
vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten., Die Zu-
stimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die je-
weils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung 
gilt. Die Verständigung über die angebotene Änderung kann 
das Kreditinstitut auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereithalten. 
 
B. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber  
    Verbrauchern außerhalb der Zahlungsdienste 
 
Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Ver-
brauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut er-
brachten Dauerleistungen (ausgenommen Zinsen) jährlich mit 
Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von 
der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucher-
preisindex 2000 (Indexwert des der Entgeltsanpassung voran-
gehenden Dezember verglichen mit der Ausgangsbasis Dezem-
ber 2002) angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Erfolgt bei Er-
höhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung 
in den Folgejahren nicht verloren gegangen. Entgeltsanpas-
sungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
 
 
(2) Über in Abs. 1 hinausgehende Änderungen der Leistungen 
des Kunden sowie Änderungen der Leistungen des Kreditinsti-
tuts sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich, wobei sol-
che Änderungen, wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustim-
mung des Kunden erteilt wird, zwei Monate nach Verständi-
gung des Kunden über die vom Kreditinstitut angebotene Än-
derung wirksam werden, sofern bis dahin kein schriftlicher Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kredit-
institut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils 
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V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND  
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A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber  
     Unternehmern 
 
Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unterneh-
mern Entgelte für Dauerleistungen Dauerverträge und Einzel-
verträge, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat 
(einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder anderen 
Konten, Kontoführungsgebühren etc.), unter Berücksichtigung 
aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Verän-
derung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Veränderun-
gen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Re-
finanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und Sach-
aufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc.) 
nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für Änderungen 
anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der Ände-
rung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbe-
triebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich gesun-
kenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden 
Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen.  
 
(2) Über Abs. (1) hinausgehende Änderungen von Leistungen 
des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einfüh-
rung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Ent-
gelte für schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden 
vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zu-
stimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die 
jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung 
gilt. Die Verständigung über die angebotene Änderung kann 
das Kreditinstitut auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereithalten. 
 
B. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber  
    Verbrauchern außerhalb der Zahlungsdienste 
 
Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Ver-
brauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut er-
brachten Dauerleistungen in Dauerverträgen (ausgenommen 
Zinsen) jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten na-
tionalen Verbraucherpreisindex 2000 (Indexwert des der Ent-
geltsanpassung vorangehenden Dezember verglichen mit der 
Ausgangsbasis Dezember 2002) angepasst (erhöht oder ge-
senkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 
Cent erfolgt. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung 
der Entgelte aus welchen Gründen immer nicht, so ist dadurch 
das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht verloren ge-
gangen. Entgeltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf 
zweier Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses. 
 
(2) Über in Abs. (1) hinausgehende Änderungen der Leistungen 
des Kunden sowie Änderungen der Leistungen des Kreditinsti-
tuts sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich, wobei sol-
che Änderungen, wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustim-
mung des Kunden erteilt wird, zwei Monate nach Verständi-
gung des Kunden über die vom Kreditinstitut angebotene Än-
derung wirksam werden, sofern bis dahin kein schriftlicher Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kredit-
institut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils 
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angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. 
 
VI. SICHERHEITEN 
 
A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 
 
Z 48. (1) Wenn nach Abschluss eines Vertrages Umstände ein-
treten oder bekannt werden, aufgrund derer die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden aus diesem Vertrag gefährdet ist 
(„Risikoerhöhung“), ist das Kreditinstitut berechtigt, schriftlich 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten für diese 
Verpflichtungen innerhalb angemessener Frist von mindes-
tens sechs Wochen zu verlangen. Eine Risikoerhöhung kann 
sich insbesondere ergeben aus einer wesentlichen Verschlech-
terung oder drohenden Verschlechterung des Vermögens o-
der Einkommens des Kunden oder eines Mitverpflichteten o-
der der nachteiligen Entwicklung des Werts von Sicherheiten. 
Das Ausmaß der Sicherheitenbestellung hat dem Ausmaß der 
Risikoerhöhung zu entsprechen.  
 
(2) Für eine Risikoerhöhung aus einer im Hinblick auf die Rück-
zahlung eines Kredites wesentlich nachteiligen Entwicklung 
des Kurses der Fremdwährung, in der der Kredit gewährt 
wurde, gilt Z 75. 
 
(3) Das in Abs. 1 vorgesehene Recht des Kreditinstituts auf 
Verstärkung der Sicherheiten besteht auch dann, wenn bei 
Entstehen der Ansprüche die Bestellung von Sicherheiten 
nicht verlangt wurde. Für die allfällige spätere Freigabe der Si-
cherheiten gilt Z 52. 
 
(4) Abweichend von den vorstehenden Abs. 1 bis 3 gilt gegen-
über Unternehmern: Wenn nachträglich Umstände eintreten 
oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der 
Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist das Kreditinsti-
tut berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Kunden nachteilig verändert haben oder zu verän-
dern drohen oder die vorhandenen Sicherheiten sich wertmä-
ßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen. Dies 
gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung 
von Sicherheiten nicht verlangt wurde. Für eine Risikoerhö-
hung aus einer im Hinblick auf die Rückzahlung eines Kredits 
wesentlich nachteiligen Entwicklung des Kurses der Fremd-
währung, in der der Kredit gewährt wurde, gilt Z 75. 
 
 
B. Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1. Umfang und Entstehen 
 
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen. 
 
 
 
Z 50. (2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Inne-
habung der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern An-
sprüche des Kreditinstituts gemäß Abs. 1 bestehen, andern-
falls mit dem Zeitpunkt des späteren Entstehens solcher An-
sprüche. 
 
2. Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 51. (3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Ver-
mögenswerte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes 
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Z 48. (1) Wenn nach Abschluss eines Vertrages Umstände ein-
treten oder bekannt werden, aufgrund derer die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden aus diesem Vertrag gefährdet ist 
(„Risikoerhöhung“), ist das Kreditinstitut berechtigt, schriftlich 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten für diese 
Verpflichtungen innerhalb angemessener Frist von mindes-
tens sechs Wochen zu verlangen. Eine Risikoerhöhung kann 
sich insbesondere ergeben aus einer wesentlichen Verschlech-
terung oder drohenden Verschlechterung des Vermögens o-
der Einkommens des Kunden oder eines Mitverpflichteten o-
der der nachteiligen Entwicklung des Werts von Sicherheiten. 
Das Ausmaß der Sicherheitenbestellung hat dem Ausmaß der 
Risikoerhöhung zu entsprechen.  
 
(2) Für eine Risikoerhöhung aus einer im Hinblick auf die Rück-
zahlung eines Kredites wesentlich nachteiligen Entwicklung 
des Kurses der Fremdwährung, in der der Kredit gewährt 
wurde, gilt Z 75. 
 
(3) Das in Abs. 1 vorgesehene Recht des Kreditinstituts auf Ver-
stärkung der Sicherheiten besteht auch dann, wenn bei Entste-
hen der Ansprüche die Bestellung von Sicherheiten nicht ver-
langt wurde. Für die allfällige spätere Freigabe der Sicherhei-
ten gilt Z 52. 
 
(4) Abweichend von den vorstehenden Abs. 1 bis 3 gilt gegen-
über Unternehmern: Z 48. Wenn in der Geschäftsverbindung 
mit Unternehmern nachträglich Umstände eintreten oder be-
kannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprü-
che gegen den Kunden rechtfertigen, ist das Kreditinstitut be-
rechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten in-
nerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kunden nachteilig verändert haben oder zu verändern dro-
hen oder die vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig ver-
schlechtert haben oder zu verschlechtern drohen. Dies gilt 
auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung von 
Sicherheiten nicht verlangt wurde. Für eine Risikoerhöhung 
aus einer im Hinblick auf die Rückzahlung eines Kredits we-
sentlich nachteiligen Entwicklung des Kurses der Fremdwäh-
rung, in der der Kredit gewährt wurde, gilt Z 75. 
 
B. Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1. Umfang und Entstehen 
 
Z 49. (1) Der Kunde räumt vorbehaltlich der Z 51 dem Kredit-
institut ein Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, 
die im Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut 
getätigten Bankgeschäft in die Innehabung bzw. Verfügungs-
macht des Kreditinstituts gelangen. 
 
Z 50. (2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Inne-
habung bzw. Verfügungsmacht der Pfandsache durch das Kre-
ditinstitut, sofern Ansprüche des Kreditinstituts gemäß Abs. 
(1) bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt des späteren Ent-
stehens solcher Ansprüche.  
 
2. Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 51. (3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Ver-
mögenswerte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes 
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dem Kreditinstitut als Treugut schriftlich offengelegt hat oder 
die ohne den Willen des Kunden in die Innehabung des Kredit-
instituts gelangt sind. 
 
C. Freigabe von Sicherheiten 
 
Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicher-
heiten freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes Siche-
rungsinteresse hat.  
 
 
 
D. Verwertung von Sicherheiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Verkauf 
 
Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, 
wird das Kreditinstitut von einem Sachverständigen schätzen 
lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem 
Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen an-
gemessener Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu ma-
chen, der auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittel-
ten Schätzwert als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. 
Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent 
namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten 
Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruf-
lich berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumin-
dest zum Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der 
Tilgung der besicherten Forderungen, ein allfälliger Überhang 
steht dem Kunden zu. 
 
 
 
2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
 
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exe-
kutiv zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börs-
epreis hat – außergerichtlich versteigern zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

dem Kreditinstitut als Treugut schriftlich offengelegt hat oder 
die ohne den Willen des Kunden in die Innehabung bzw. Ver-
fügungsmacht des Kreditinstituts gelangt sind. 
 
C. Freigabe von Sicherheiten 
 
Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird hat das Kreditinstitut Si-
cherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, soweit es an diesen 
kein berechtigtes Sicherungsinteresse hat. Bei der Auswahl 
wird das Kreditinstitut auf die berechtigten Interessen des Si-
cherheitengebers Rücksicht nehmen. 
 
D. Verwertung von Sicherheiten 
 
1. Allgemeines 
 
Z 52a. Die nachfolgenden Z 53 bis 56 regeln, wie das Kreditin-
stitut bei Verwertung von Sicherheiten, die der Kunde bzw. ein 
Sicherheitenbesteller für den Kunden bestellt hat, vorgehen 
darf. Voraussetzung dafür ist (ausgenommen den in Z 56 gere-
gelten Fall des Eintritts der Fälligkeit einer als Sicherheit be-
stellten Forderung vor Fälligkeit der besicherten Forderung) in 
jedem Fall, dass die besicherte Forderung fällig und die Ver-
wertungsberechtigung nach den anwendbaren vertraglichen 
und gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. Dies setzt vo-
raus, dass dem Kunden die Verwertung der Sicherheit (ein-
schließlich der Verwertung durch Kündigung und Einziehung) 
unter Bekanntgabe der Höhe der besicherten Forderung ange-
droht wurde und seit dieser Androhung zumindest ein Monat 
vergangen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt diese Frist 
eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, etwa 
wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untunlich ist. In 
diesem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit der be-
sicherten Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist ist 
zulässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher und dauernder 
Wertverlust droht. 
 
2. Verkauf 
 
Z 54. Sicherheiten an beweglichen körperlichen Sachen, die 
keinen Markt- oder Börsepreis haben, wird das Kreditinstitut 
von einem dazu befugten unabhängigen Sachverständigen 
schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditin-
stitut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, 
binnen angemessener Frist, längstens jedoch innerhalb von ei-
nem Monat, einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätz-
wert als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kun-
den innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht 
bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten 
nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, 
die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum Schätz-
wert zu verkaufen. Der Das Kreditinstitut hat den Verkaufser-
lös dient der Tilgung mit der besicherten Forderungen zu ver-
rechnen. Ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 
 
2.3. Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
 
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exe-
kutiv zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börs-
epreis hat – außergerichtlich versteigern zu lassen ein Frei-
handverkauf nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist – 
außergerichtlich im Wege einer öffentlichen Versteigerung 
durch einen dazu befugten Unternehmer versteigern zu las-
sen. Zeit und Ort und eine allgemeine Umschreibung der Si-
cherheit sind öffentlich bekanntzugeben. Der Sicherheitenge-
ber und Dritte, denen Rechte an der Sicherheit zustehen, sind 
hiervon zu benachrichtigen. 
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3. Einziehung 
 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestell-
ten Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren 
verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen 
und einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit die-
nenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohen-
dem Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung ist 
deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde 
ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fällig-
keit der besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als 
Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 
 
 
 
 
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht für Lohn- und 
Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für 
noch nicht fällige Forderungen bestellt wurden. 
 
 
 
 
4. Zulässigkeit der Verwertung 
 
Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar 
zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinsti-
tut dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges An-
gebot mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Be-
zahlung gesichert ist. 
 
 
 
VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG A.  
       Aufrechnung 
 
 
 
2. Durch den Kunden 
 
Z 60. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn 
das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des 
Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht o-
der gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt 
worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, verzichtet hiermit 
auch in diesen Fällen unbedingt und unwiderruflich darauf, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Verrechnung 
 
Z 61. Das Kreditinstitut kann abweichend von den Bestimmun-
gen des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf Forde-
rungen des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Si-
cherheit bestellt wurde oder der Wert der bestellten Sicher-
heit die Forderungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, 
wann die Fälligkeit der einzelnen Forderungen eingetreten ist. 
Dies gilt auch im Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses. 
 
 
 
 

3.4. Einziehung 
 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestell-
ten Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren 
verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen 
und einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit die-
nenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohen-
dem erheblichen und dauerhaften Wertverlust der als Sicher-
heit dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer 
Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vor-
weg zu informieren, es sei denn diese Information ist untunlich 
oder bei Gefahr in Verzug. Vor Fälligkeit der besicherten For-
derung eingezogene Beträge treten als Pfand Barkaution an 
die Stelle der eingezogenen Forderung, die von dem Kreditin-
stitut entsprechend zu veranlagen ist. 
 
(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) gelten nicht für Lohn- und 
Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für 
noch nicht fällige Forderungen bestellt wurden. 
 
 
 
 
4. Zulässigkeit der Verwertung 
 
Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar 
zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinsti-
tut dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges An-
gebot mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Be-
zahlung gesichert ist. 
 
Z 57. entfällt 
 
VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG A.  
Aufrechnung  
 
A. Aufrechnung 
 
2. Durch den Kunden 
 
Z 60. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn 
das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des 
Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht o-
der gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt 
worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, verzichtet hiermit 
auch in diesen Fällen unbedingt (auch für die Fälle, dass das 
Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kun-
den im Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder 
gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt wor-
den ist) und unwiderruflich darauf, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben gegen die Forderungen des 
Kreditinstituts im Zusammenhang mit dem Kredit mit Forde-
rungen, die ihm aus welchem Titel auch immer gegen das Kre-
ditinstitut zustehen könnten, aufzurechnen.  
 
B. Verrechnung 
 
Z 61. Das Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinsti-
tut kann abweichend von den Bestimmungen des § 1416 ABGB 
Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen des Kreditinsti-
tuts anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde 
oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forderungen nicht 
deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der 
einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rah-
men eines Kontokorrentverhältnisses. Im Geschäft mit Ver-
brauchern kann das Kreditinstitut zur Tilgung einer bestimm-
ten Forderung gewidmete Zahlungen zunächst auf die unbesi-
cherten Teile dieser Forderung anrechnen, auch wenn 
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BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
 
II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN   
     WERTEN 
 
B. Einlösung von Wertpapieren; Bogenerneuerung;  
     Verlosung; Kündigung 
 
Z 70. (2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere über-
wacht das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber 
im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ oder im „Mercur“ Authen-
tischer Verlosungsanzeiger“ erscheinen. Das Kreditinstitut löst 
verloste und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- 
und Erträgnisanteilscheine ein. 
 
(3) Die Pflichten gemäß den Abs. 1 und 2 obliegen bei drittver-
wahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei auslandsver-
wahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht verpflichtet, 
die Nummern in Wertpapierrechnung gut gebrachter, insbe-
sondere auch verlosbarer Wertpapiere, dem Kunden mitzutei-
len; das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlosung, wel-
chen Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen sind. Wer-
den hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, 
so haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, je-
doch nur so lange, als dies nach der ausländischen Übung der 
Fall ist. Wäre nach der ausländischen Übung mit anteilsmäßi-
ger Verteilung der Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere 
vorzugehen und wären hierbei die einzelnen Kunden verblei-
benden Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kun-
den, deren Anteile eingelöst werden, durch Verlosung zu er-
mitteln. 
 
III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN  
 
B. Termingeschäfte 
 
Z 74. (1) Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom 
Kunden in angemessener Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis 
dafür verlangen, dass die vom Kunden geschuldete Leistung 
fristgerecht auf dem vereinbarten Konto einlangen wird. Wird 
dieser Nachweis nicht erbracht oder steht aufgrund anderer 
Umstände fest, dass der Kunde seine Verpflichtungen nicht er-
füllen wird, ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der 
vereinbarten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstel-
lungsgeschäft ab- zuschließen. 
 
(3) Tätigt das Kreditinstitut gemäß Abs. 1 oder 2 ein Glattstel-
lungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende Kursdifferenz 
zulasten bzw. zugunsten des Kunden. Alle auflaufenden Spe-
sen trägt der Kunde. 
 
 
IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 
 
Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleis-
tung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie 
zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. 
 
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 

insofern von der Widmung durch den Kunden abgewichen 
wird. Das Kreditinstitut darf von diesem Recht nur Gebrauch 
machen, wenn andernfalls die Einbringlichkeit seiner Forde-
rungen gefährdet wäre.  
 
BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
 
II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN  
    WERTEN 
 
B. Einlösung von Wertpapieren; Bogenerneuerung;  
     Verlosung; Kündigung 
 
Z 70. (2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere über-
wacht das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber 
im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ oder im „Mercur“ Authen-
tischer Verlosungsanzeiger“ erscheinen. Das Kreditinstitut löst 
verloste und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- 
und Erträgnisanteilscheine ein. 
 
(3) Die Pflichten gemäß den Abs. (1) und (2) obliegen bei dritt-
verwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei auslands-
verwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht verpflich-
tet, die Nummern in Wertpapierrechnung gut gebrachter, ins-
besondere auch verlosbarer Wertpapiere, dem Kunden mitzu-
teilen; das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlosung, wel-
chen Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen sind. Wer-
den hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, 
so haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, je-
doch nur so lange, als dies nach der ausländischen Übung der 
Fall ist. Wäre nach der ausländischen Übung mit anteilsmäßi-
ger Verteilung der Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere 
vorzugehen und wären hierbei die einzelnen Kunden verblei-
benden Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kun-
den, deren Anteile eingelöst werden, durch Verlosung zu er-
mitteln. 
 
III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN  
 
B. Termingeschäfte 
 
Z 74. (1) Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom 
Kunden in angemessener Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis 
dafür verlangen, dass die vom Kunden geschuldete Leistung 
fristgerecht auf dem vereinbarten Konto einlangen wird. Wird 
dieser Nachweis nicht erbracht oder steht aufgrund anderer 
Umstände fest, dass der Kunde seine Verpflichtungen nicht er-
füllen wird, ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der 
vereinbarten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstel-
lungsgeschäft ab- zuschließen abzuschließen. 
 
(3) Tätigt das Kreditinstitut gemäß Abs. (1) oder (2) ein Glatt-
stellungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende Kursdiffe-
renz zulasten bzw. zugunsten des Kunden. Alle auflaufenden 
Spesen trägt der Kunde. 
 
 
IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 
 
Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleis-
tung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang der Zahlung mit, dass sie zur Tilgung 
der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 
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Kunden in folgenden Fällen in inländische Währung umzuwan-
deln: 

 Der aktuelle Kurs der Fremdwährung zum Euro 
übersteigt den Kurs zum Zeitpunkt der Kreditge-
währung um mehr als 20 % und es ergibt sich daraus 
unter Berücksichtigung- der Restlaufzeit des Kre-
dits, des noch aushaftenden Betrags, des aktuellen 
Werts zum Fremdwährungskredit- bereits bestellter 
Sicherheiten und der Kreditwürdigkeit- des Kunden 
eine Gefährdung der Erfüllung- der Verpflichtun-
gen- des Kunden („Risikoerhöhung“). Das Kreditin-
stitut ist vor Umwandlung verpflichtet, den Kunden 
schriftlich aufzufordern, binnen einer angemesse-
nen Frist von mindestens drei Wochen nach Wahl 
des Kunden Sicherheiten beizubringen oder eine 
Sondertilgung zu leisten. Der Wert der neuen Si-
cherheit- bzw. der Betrag der Sondertilgung hat 
dem Ausmaß der Risikoerhöhung zu entsprechen. 
Die Aufforderung hat den Hinweis zu enthalten, 
dass bei fruchtlosem Ablauf der Frist die Umwand-
lung vorgenommen werden wird. Bringt der Kunde 
fristgerecht ausreichende Sicherheiten bei oder 
leistet eine ausreichende Sondertilgung, hat die 
Umwandlung zu unterbleiben, Für eine allfällige 
spätere Freigabe der Sicherheiten gilt Z 51. 

 Aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinsti-
tut nicht zu vertretender Umstände ist eine Refinan-
zierung in der fremden Währung nicht mehr mög-
lich. 

 Der Kredit ist zur Gänze zur Rückzahlung fällig und 
wird trotz Mahnung nicht zurückgeführt. 

 
 
 
(3) Abweichend von Abs. 2, erster Unterpunkt, besteht die Be-
rechtigung des Kreditinstituts zur Umwandlung des Schuldsal-
dos in inländische Währung gegenüber Unternehmern dann, 
wenn sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung 
das Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb ange-
messener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt. 
 
 
 
V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, 

WECHSEL- UND SCHECKVERKEHR  
 
D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 
 
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den 
in Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit dem 
vollen Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut ange-
fallenen Spesen belasten; bei auf fremde Währung lautenden 
Papieren trägt der Kunde auch das Kursrisiko. 
 

Kunden in folgenden Fällen in inländische Währung umzuwan-
deln:, wenn 

 Der aktuelle Kurs der Fremdwährung zum Euro 
übersteigt den Kurs zum Zeitpunkt der Kreditge-
währung um mehr als 20 % und es ergibt sich daraus 
unter Berücksichtigung- der Restlaufzeit des Kre-
dits, des noch aushaftenden Betrags, des aktuellen 
Werts zum Fremdwährungskredit- bereits bestellter 
Sicherheiten und der Kreditwürdigkeit- des Kunden 
eine Gefährdung der Erfüllung- der Verpflichtun-
gen- des Kunden („Risikoerhöhung“). Das Kreditin-
stitut ist vor Umwandlung verpflichtet, den Kunden 
schriftlich aufzufordern, binnen einer angemesse-
nen Frist von mindestens drei Wochen nach Wahl 
des Kunden Sicherheiten beizubringen oder eine 
Sondertilgung zu leisten. Der Wert der neuen Si-
cherheit- bzw. der Betrag der Sondertilgung hat 
dem Ausmaß der Risikoerhöhung zu entsprechen. 
Die Aufforderung hat den Hinweis zu enthalten, 
dass bei fruchtlosem Ablauf der Frist die Umwand-
lung vorgenommen werden wird. Bringt der Kunde 
fristgerecht ausreichende Sicherheiten bei oder 
leistet eine ausreichende Sondertilgung, hat die 
Umwandlung zu unterbleiben, Für eine allfällige 
spätere Freigabe der Sicherheiten gilt Z 51. 

 Aaufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditin-
stitut nicht zu vertretender Umstände ist eine Refi-
nanzierung des einem Unternehmer gewährten 
Kredits in der fremden Währung nicht mehr mög-
lich. ist oder 

 Dder Kredit ist zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist 
und wird trotz Mahnung nicht zurückgeführt. wird 
oder 

 Abweichend von Abs. 2, erster Unterpunkt, besteht 
die Berechtigung des Kreditinstituts zur Umwand-
lung des Schuldsaldos in inländische Währung ge-
genüber Unternehmern dann, wenn sich in Ge-
schäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 
Kursentwicklung der fremden Währung das Kre-
ditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb an-
gemessener Frist keine ausreichende Sicherstellung 
erlangt. 

 
V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, 

WECHSEL- UND SCHECKVERKEHR  
 
D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 
 
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den 
in Z 41 Abs. (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit 
dem vollen Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut 
angefallenen Spesen belasten; bei auf fremde Währung lau-
tenden Papieren trägt der Kunde auch das Kursrisiko. 
 

 


